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STADT SCHUTTORF

Landkreis Grafschaft Bentheim

Bebauungsplan Nr. 24

"Gewerbegebiet Schuttorfer Feld B

- 7. Anderung
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Sportanlage

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786),
in der zuletzt gednderten Fassung

PLANZEICHENERKLARUNG

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

SO Sonstige Sondergebiete "Schiel3sport"
Schiefisport (§ 11 BaUNVO)

MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

06 Grundflachenzahl
' (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

I Zahl der Vollgeschosse - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Gebaudehohe in Meter tber OKFF - maximal

GH (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Oberkante FertigfuBboden Erdgeschoss
OKFF in Meter ber NHN (Normalhéhennull) - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

r = -: Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
L y (§ 9 Abs. 7 BauGB)

HINWEISE , KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE
UBERNAHMEN

PRAAMBEL

PLANUNTERLAGE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (gemis BauGB, BauNvo)

1. Das ,Sonstige Sondergebiet” (SO) gemal § 11 Abs. 3 BauNVO mit der Zweckbestimmung
~Schielsport® dient dem Betrieb von Schief3standen fur Luftgewehre fiir sportliche Zwecke.

1.1 Zulassig ist die Errichtung und Nutzung einer Schiel3sportanlage flr Luftgewehre einschlielilich
der dazugehorigen Raume des Schiitzenvereins, wie Vereinsraume, Kantine, Musikproberaum,
Aufenthaltsbereiche und sanitare Einrichtungen. Ebenfalls erlaubt sind temporare Bauten
(sogenannte fliegende Bauten), sofern sie dem Zweck des Schiel3sports oder typischen
Vereinsveranstaltungen wie Schitzenfesten oder Trainingslagern dienen.

(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

2. Die festgesetzte Grundflache (GRZ: 0,7) darf nicht Gberschritten werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO)

3. Die zulassige maximale Gebaudehdhe wird mit 7,5 m festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist die
errichtete Oberkante des Erdgeschossfulibodens (OKFF). Die maximale Gebaudehohe wird
definiert als Oberkante der Dachhaut.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

4. Fir das auf den privaten Grundstlicksflachen anfallende Niederschlagswasser sind dort Flachen
fur die Rickhaltung sowie die Versickerung tber die belebte Bodenzone vorzusehen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

5. Stellplatze sind wasserdurchlassig zu befestigen (Pflaster mit mind. 20 % Fugenanteil fir PKW
und 8 % Fugenanteil fir Lkw, Rasensteine, Schotterrasen, 0.4.).
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Je begonnenen 1.000 m? Grundstlicksflache ist ein hochstammiger Laubbaum aus der
nachfolgenden Pflanzliste anzupflanzen.

Platane Platanus acerfolia
Spitzahorn Acer platanoides
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Esche Fraxinus excelsior
Baumhasel Corylus colurna
Linde Tilia cordata 'Rancho'
Weide Salix alba

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (gemas NBauo)

1. Die nicht Uberbauten Grundstlicksflachen missen als Vegetationsflache ausgebildet werden;
unzulassig sind Schuttungen von z.B. Kies, Schotter oder Steine sowie die Verwendung von
Folien oder Vlies. Ausgenommen von der Regelung ist die Anlage von Zufahrten, Stellplatzen,
Garagen, Nebenanlagen und Wegebeziehungen.

(§ 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO)

1. Der Planung zugrunde liegende rechtliche Regelungen und Richtlinien kénnen bei der
Stadtverwaltung eingesehen werden.

2. Die einschlagigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. Die im
Rahmen des Umweltberichtes durchgefihrte Prifung zur artenschutzrechtlichen Vertraglichkeit
entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden
artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Baufeldfreimachung sollte auRerhalb der Brut- und
Quartierszeiten durchgefihrt werden. Soweit dieser Zeitraum nicht eingehalten werden kann,
Iasst sich im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung Gberpriifen, ob Brutgelege oder
Nestlinge betroffen sind. Ist dies der Fall, sind die Arbeiten zu verschieben, bis die Brut und auch
die Aufzucht abgeschlossen sind.

Fallungen / Rodungen: Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande sind
notwendige Fallungen / Rodungen von Gehdlzen oder Hecken auf die gesetzlich zulassigen
Zeiten (01.10. - 28.02.) zu beschranken. Sind Malinahmen auf3erhalb dieses Zeitraumes
unumganglich, ist eine Abstimmung mit der UNB zwingend erforderlich. Vorhandene Baume ab
einem Brusthéhendurchmesser von 30 cm, die vom Eingriff betroffen sind, sind vor dem Abtrieb
auf Héhlen und Spalten (mdgliche Bruthabitate / Quartiere flr Vogel und Fledermause) zu
iberpriifen. Die UNB ist iber das Ergebnis entsprechender Uberpriifungen zu informieren. Ggf.
notwendige artenschutzrechtliche Kompensationsmafnahmen (z.B. Anbringung von Nistkasten
und Fledermauskasten) sind mit der UNB abzustimmen.

Freimachung Baufeld: Zur Vermeidung einer direkten Tétung von Végeln darf zudem die restliche
Freimachung des Baufeldes ausschlieRlich auf3erhalb der Brutzeit (01.03. bis 31.07.) also in der
Zeit vom 01.08. bis 28.02. vorgenommen werden. Nach der Baufeldraumung angelegte
kurzrasige Scherrasen durfen jedoch auch in der Zeit vom 01.03. bis 31.07. abgeschoben
werden, da hierauf weder Fortpflanzungs- und Ruhestatten planungsrelevanter Tierarten noch
Vorkommen von Jungvégeln zu erwarten sind.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und friihgeschichtliche Bodenfunde (das
kénnen u.a. sein: TongefalRscheiben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige
Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemal § 14 Abs. 1 des NDSchG meldepflichtig und missen der zustandigen
untereren Denkmalbehérde oder dem Niedersachsischen Landesamt flir Denkmalpflege -
Abteilung Archaologie - Stitzpunkt Oldenburg, Ofener StralRe 15, Teill. 0441 / 205766-15
unverzuglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG
bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unveréandert zu lassen, bzw. fir ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

4. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden,
benachrichtigen Sie bitte umgehend die zustandige Polizeidienststelle, Ordnungsamt oder das
Kampfmittelbeseitigungsdezernat direkt.

5. Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Versorgungseinrichtungen Riicksicht zu nehmen damit
Schaden und Unfalle vermieden werden. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungstrager um
Anzeige der erdverlegten Versorgungseinrichtungen in der Ortlichkeit zu bitten.

6. In Bezug auf die nicht berbaubaren Grundstiicksflachen sind die Vorgaben des § 9 Abs. 2
NBauO zu beachten.

7. Es wird angesichts von Starkregenereignissen empfohlen, das Merkblatt DWA-M 553
,Hochwasserangepasstes Planen und Bauen® grundséatzlich zu beachten, insbesondere wenn
Gebaude errichtet werden sollen, die dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen. Dabei
sind die gemalk DWA-M 553 vorgesehenen Strategien zur Risikominimierung ,Ausweichen®,
~Widerstehen® und/oder ,Anpassen” entsprechend der Schutzwtirdigkeit der jeweils geplanten
baulichen Nutzung zu wahlen bzw. zu kombinieren. Ein angemessener Starkregenschutz liegt
dabei in der Verantwortung des jeweiligen Bauherrn.

Gebaude Katasterbestand

—e—o— Flurstlicksgrenze (vermarkt / unvermarkt)
— e — Flurgrenze
X abzubrechende bzw. bereits abgebrochene Gebaude
® Hohe Schachtdeckel in Meter (i. NHN (Normalhéhennull)
50,37 m - die exakte Hohe ist in der Ortlichkeit zu priifen
X5O’37 m Hohe Gelandepunkt in Meter G. NHN (Normalhéhennull)

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 i. V. m. § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBI. |
S. 3634) und der §§ 10 und 58 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010 S. 576) in den jeweils aktuell glltigen Fassungen hat der Rat diesen
Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden / nebenstehenden /
obenstehenden textlichen Festsetzungen, sowie den nachstehenden / nebenstehenden / obenstehenden
ortlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Es gelten die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)
sowie die Niedersachsische Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBI. S. 46) in den jeweils aktuell
gultigen Fassungen.

Schittorf, den ....................

(Burgermeister)

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS gemaR § 2 Abs. 1 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schittorf hat in seiner Sitzung am .................. die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am ................... ortsublich bekannt gemacht.

Schittorf, den ...................

(Burgermeister)

VEROFFENTLICHUNG (1) gemiR § 3 Abs. 2 BauGB /
BEHORDENBETEILIGUNG gemiR § 4 Abs. 2 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Schittorf hat in seiner Sitzung am .................. dem Entwurf dieses
Bebauungsplanes und der Begriindung zugestimmt und die Verdéffentlichung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der Verdffentlichung wurden am ................... ortsublich bekannt gemacht. Der
Entwurf dieses Bebauungsplanes und der Begriindung wurden im Internet veréffentlicht und haben vom
................... bis ................... gemaR § 3 Abs. 2 &ffentlich ausgelegen. Die Beteiligung der Behdrden und
sonstiger Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im selben Zeitraum.

Schittorf, den ...................

(Burgermeister)

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Gemarkung Schittorf, Flur 6
Mafstab: 1:1.000
und Katasterverwaltung"

Herausgeber:
30.08.2025).

Geschaftsnachweis: L4-71/2025

€§ LGLN

Landesamt fur Geoinformation

und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabriick-Meppen

- Katasteramt Nordhorn -

Dienstsiegel

"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs-

© 2025

Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGLN) Regionaldirektion Osnabrtck - Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie StraRen, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Nordhorn, ..................

(Unterschrift)

ERNEUTE VEROFFENTLICHUNG (2) gemaR § 3 Abs. 2 BauGB /
BEHORDENBETEILIGUNG gemiR § 4 Abs. 2 BauGB

Der Rat der Stadt Schittorf hat in seiner Sitzung am .................. dem geéanderten / erganzten Entwurf dieses
Bebauungsplanes und der Begriindung zugestimmt und die erneute Verdéffentlichung gemaf § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der erneuten Verdffentlichung wurden am .................. ortsuiblich bekannt
gemacht. Der Entwurf dieses geanderten / erganzten Bebauungsplanes und der Begriindung wurden im
Internet veroffentlicht und haben vom .................. o] [ gemal § 3 Abs. 2i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB
offentlich ausgelegen. Die Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemaf

§ 4 Abs. 2 BauGB erfolgte im selben Zeitraum.

Schittorf, den ..................

(Burgermeister)

Stadt Schuttorf

Landkreis Grafschaft Bentheim

Bebauungsplan Nr. 24
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"Gewerbegebiet Schuttorfer Feld B"

SATZUNGSBESCHLUSS gemiR § 10 BauGB

Der Rat der Stadt Schittorf hat in seiner Sitzung am ................... nach Prifung der Bedenken und Anregungen
gemal § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB den Bebauungsplan als Satzung gemaf § 10 BauGB, sowie die
Begrindung gemaR § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen.

Schittorf, den ...................

(Birgermeister)

RECHTSVERBINDLICHKEIT DURCH OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
gemaR § 10 BauGB

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes istam ................... ortstblich bekannt gemacht worden. Der
Bebauungsplan ist damit rechtsverbindlich geworden.

Schittorf, den ...................

(Birgermeister)

GELTENDMACHUNG DER VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN
gemal § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften gemani

§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 BauGB, eine Verletzung der Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplanes
und des Flachennutzungsplanes gemaf § 214 Abs. 2 BauGB sowie Mangel des Abwagungsvorganges
gemal § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beim Zustandekommen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nicht
geltend gemacht worden.

Schittorf, den ..................

(Burgermeister)

Kartenunterlage: Amtliche Karte (AK5), Maf3stab: 1:5.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes flr
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,

© 2025
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Beratung ¢ Planung ¢ Bauleitung

Am Tie 1 Telefon (0541) 1819 -0
49086 Osnabriick Telefax (0541) 1819 - 111
P

E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org LANUNGSBURO HAHM

Proj. Nr. 25 123 011
Osnabriick, 31.03.2026

Unterschrift




	Pläne und Ansichten
	B-Plan_M1000


